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1216. Nutzungsplanung Weisslingen (Änderung)
Die Gemeindeversammlung Weisslingen hat am 28. September 1984 eine
Änderung des Zonenplans beschlossen. Ein gegen diesen Beschluss er
hobener Rekurs wurde inzwischen rechtskräftig abgewiesen. Mit Schrei
ben vom 14. Februar 1986 ersucht der Gemeinderat Weisslingen den Re
gierungsrat um die Genehmigung dieser Umzonung.

Die Vorlage ist — soweit ersichtlich — angemessen, recht- und zweck
mässig.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Der Beschluss der Gemeindeversammlung Weisslingen vom 28.
September 1984 betreffend Änderung des Zonenpians wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Weisslingen, 8484 Weisslingen
(unter Rücksendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen
Planexemplars), die Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwal
tungsgericht sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 9. April 1986

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Roggwiller


